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mien finanzierte Lebensver-

Sicherungen werfen nämlich
nur bei langen Laufzeiten
eine auch nur annähernd
akzeptable Rendite ab. Da im
Rahmen der gebundenen
Vorsorge 3a abgeschlossene
Policen zwingend mit 65

(Frauen: 62) enden müssen,
wäre in Ihrem Fall die Lauf-
zeit auf 12 Jahre begrenzt.
Das würde bedeuten, dass bei

Versicherungsende wahr-
scheinlich nicht einmal eine

positive Rendite heraus-
schauen würde. Oder anders

gesagt: Sie erhielten nicht
einmal die einbezahlten Prä-

mien ganz zurück. Dies hat
mit den Abschluss- und Ver-

waltungskosten zu tun, die
dem Kunden in der Regel

gleich nach Versicherungsbe-
ginn belastet werden. Zudem
geht ja ein Teil der Prämien

für die Deckung des Todes-
fallrisikos weg.

Diese Risikokosten sind
ein weiterer Grund, weshalb
in Ihrem Alter nur noch in
Ausnahmefällen über eine

Lebensversicherung gespart
werden sollte. Im fünften
Lebensjahrzehnt beginnt
die Sterbewahrscheinlichkeit
stark anzusteigen, entspre-
chend verteuert sich die Risi-

koprämie. EineTodesfallsum-
me sollte deshalb nur dann
versichert werden, wenn die
Umstände dies verlangen.
Ein solcher Zwang liegt bei
Ihnen aber üherhaupt nicht
vor. Ihre Kinder stehen auf ei-

genen Füssen, und Sie und
Ihre Frau sind dank einer lei-
stungsfähigen Pensionskasse
und eigenen Ersparnissen
mehr als genügend abgesi-
chert.

Ihr Versicherungsagent
weiss über diese Zusammen-
hänge natürlich bestens Be-

scheid. Anderseits kann er

nur über eine Police mit Ih-
nen ins Geschäft kommen,
weil eine Lebensversicherung
keine reinen Sparverträge oh-
ne Risikokomponente anbie-
ten darf.

Damit wären wir beim
Thema. In Ihrer Situation
kann Ihnen einzig ein gebun-
denes Vorsorgekonto bei
einer Bank empfohlen wer-
den. Solche Konti werden
spesenfrei geführt, und Sie

können deshalb in den kom-
menden zwölf Jahren eine
vergleichsweise hohe Rendite
erwirtschaften. Dies hat auch
etwas mit der Besteuerung zu
tun. Im Moment der Aufhe-
bung des gebundenen Vor-
sorgekontos (oder der gebun-
denen Vorsorgepolice) wird
der Sparbetrag einer - vom
Einkommen unabhängigen -
progressiven Steuer unter-
worfen. Da Sie in der Ihnen
verbleibenden Sparzeit we-

gen der gesetzlichen Begren-

zung der Einlagen keine
«Unsummen» mehr anspa-
ren können, wird sich die

Progression nicht stark aus-
wirken. Dies sei an einem
Zahlenbeispiel erklärt:

Wenn Sie regelmässig die

gegenwärtig höchstmögliche
Einlage für Unselbständiger-
werbende von 5731 (Selb-

ständigerwerbende: 28656)
Franken einzahlen, so liegen
nach zwölf Jahren bei einer

angenommenen durch-
schnittlichen Verzinsung von
4,5 Prozent 92 612 Franken
auf dem Konto. Gleichzeitig
haben Sie jedes Jahr 1195
Franken an Steuern gespart.
Unter Berücksichtigung der

gesamten Steuerersparnis
und nach Abzug der einmali-
gen Steuer von 5378 Franken
bei Auflösung des Kontos
bringen Sie es während dieser
Zeit summa summarum auf
eine durchschnittliche Ren-

dite von 7,1 Prozent. Keine
Anlage mit ähnlicher Sicher-
heit bringt auch nur an-
nähernd soviel *).

Und nun viel Vergnügen
beim 3a-Sparen. Es lohnt
sich!

*) Obiger Berechnung liegt
ein steuerbares Einkommen
von 61000 Franken sowie der
Steuertarif der Stadt Zürich
für reformierte Verheiratete
zugrunde. Der für die jährli-
che Steuerersparnis massge-
bende Grenzsteuersatz be-

trägt 20,9 Prozent. Ferner
wurde angenommen, dass

das steuerbare Einkommen
für Staats- und direkte Bun-
dessteuer identisch ist. Die
Bankverzinsung ist vorschüs-
sig berechnet.

Dr. HansruedZ Berber

Patienten-
recht
Pflegekosten
doppelt bezahlen?

Meine Mutter wohuf im P/Zege-

/reim, weic/res 100 Pranken pro
Tag kostet; 25 Pranken bezahlt
die Krankenkusse /ür die P/Zege.

Nun mnsste meine Mutter /ür
drei Wochen ins SpZfaZ. Das
P/7e£eZzeim steZZte aber weiter-
hin BecZmupj /ür Wohnen und
P/Zege - ZedigZich die Kosten /ürs
Essen wurden erZassen. Die
Krankenkasse wiederum zaZï/t

nun ihren AnfeiZ von 25 Pran-
ken während dieser drei Wochen

nicht, da sie den SpitaZau/ent-
hait übernimmt. 1st es zuiässig,
dass das P/Zegehezm während
der Abwesenheit meiner Mutter
weiterhin die Kosten /ür Woh-

nen und P/Zege in Rechnung
ste/Zt?

Ja, denn das Bett kann
während dieser drei Wochen
nicht weitergegeben werden,
und die Pflegekosten bleiben

KH9I
jch\VarzYvald, Sonne
und Erholung^ V v

Geniessen Sie einige erholsame

Tage oder Wochen in einer der
schönsten Gegenden Deutsch-
lands, in unserer Klinik für
ganzheitliche Prävention
und Rehabilitation - unter
ständiger ärztlicher und medi-
zinischer Betreuung, alle The-

rapien und Sole-Mineral-Hal-
lenschwimmbad, Solarium,
Sauna etc. im Hause.

Indikationen:
- Atemwegserkrankungen
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Stoffwechselerkrankungen
- orthopädische Erkrankungen
- Hauterkrankungen
- funktionelle Störungen

Gesund werden - gesund
bleiben - oder einfach nur
Energie tanken mit unserem

Aktiv-Senioren-Programm
pro Woche
schon ab DM 910,-

Unser Hausprospekt infor-
miert Sie ausführlich. Rufen

Sie uns einfach an -

Tannenhof-Klinik
Gartenstraße 15

D-78073 Bad Dürrheim
Telefon 0049 7726/930-0
Fax 0049 7726/930-299
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A/eu; das 700 % c//g/fa/e
Hörgerät m/f CD-/C/anggua//fäf.

bestehen, da das Personal
schon vorher eingeteilt war
und bezahlt werden muss. Le-

diglich das Essen kann flexi-
bei gehandhabt werden. Hier
zeigt sich wieder, wie wichtig
es ist, den Vertrag und die Sta-

tuten genau zu lesen, um so

vor bösen Überraschungen
geschützt zu sein. In Ihrem
konkreten Fall ist beispiels-
weise festgehalten, dass Sie

sogar nach dem Tod Ihrer
Mutter noch für drei Wochen
weiterzahlen müssen!

Streit mit dem
Hausarzt
Jcfo foin .Rentner (72) und foafoe

se/f innrerer Ze/f Dz'/ferenzen
mzf meinem TTawsarzZ". KZirz/Zcfo

foafoe icfo micfo mit ifom zerstrit-
ten, so dass icfo nun £erne den

Arzt wecfosein möcfote. Mein
ProfoZem ist nun, dass icfo eine

Hausarztmode/Z- Versicherung
afogescfoZossen foafoe, die micfo

verp/Zicfofef, immer zu diesem

Arzt zu geizen, da icfo so Prä-
mien sparen kann. Diese Versi-

cfoerun^" ist afoer nur /äforZic/2

Zcündfoar. Muss icfo nun wirk/ich
so Zan^e zuwarten?

Unsere Nachfrage bei dem
Arzt hat ergeben, dass auch er

es für besser hält, wenn Sie

den Arzt wechseln. Deshalb
hat die SPO (Schweizerische
Patientenorganisation) ein
von Ihnen unterschriebenes
schriftliches Gesuch an die
Krankenkasse gestellt (mit
der entsprechenden Begrün-
dung und auch der Unter-
schritt des Arztes) mit der
Bitte um Aufhebung dieser

Versicherung. Verdankens-
werterweise zeigt sich nun
die Krankenkasse sehr gross-
zügig und erlaubt Ihnen
ausnahmsweise, per sofort
aus der Versicherung auszu-
steigen!

Christa JVZefous, Scfowezzeriscfoe

Pafemfenorj/auisaZion,

Post/dcfo 850, 8025 Zürich

Ratgeber

/C-Doss/er

Krankenkasse und
Unfallversicherung

[I?dottier Sri Das 140seitige
C Dossier erläu-

Krankenkasse g- {ert aUSfÜhr-
und Unfall- -.
Versicherung _ pch den Lei-

I stungskatalog
Mit praktischen Tip • ^""****" - der obligatori-

I sehen Grund-
Versicherung, erklärt die Ko-

stenbeteiligung der Versi-
cherten und gibt Tips zum
Prämiensparen und für den
Kassenwechsel. Zudem ent-
hält das Dossier alle Grund-
versicherungs-Prämien 1998
sämtlicher Kantone von allen
im jeweiligen Kanton tätigen
Krankenkassen.

Auch die freiwilligen Zu-
Satzversicherungen sind aus-
führlich behandelt: Wo dro-
hen Fallstricke aufgrund der

Vertragsfreiheit? Welche Zu-

Satzversicherungen sind sinn-
voll? Dazu bietet das Dossier
eine Reihe von Übersichts-
tabellen für die wichtigsten
Zusatzversicherungen mit
den Prämien der einzelnen
Kassen und einer Leistungs-
bewertung. Des weiteren
kommen die Taggeldversiche-

rung der Krankenkasse sowie
der Rechtsweg zur Sprache.

Ein grösseres Kapitel wid-
met sich der obligatorischen
Unfallversicherung. Da sind
die Wahlmöglichkeiten der
Versicherten zwar gering -
um so wichtiger ist es aber,

nach einem Unfall seine
Rechte zu kennen. Das Dos-

sier listet sie auf.

Das K-Dossier «KranZcezzfoasse

und Z7n/n//versicfoerung» kön-

nen Sie /ür Pr. 20.- (K-Tip-
Afoon«enZ:e« Pr. 7 7.-) ink/. Ver-

sancZfoosZ'en foesfeZ/en foei: K-Tip,
Dossier «Krankenkasse», Post-

/ach, 9407 Rorscfoacfo
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bernafon*
/nnovat/ve Hearing So/utions

ZWorgensfr, 737, 3078 Sern
Te/. 037 898 75 75

stv/'ss + Qua//ty

Base/

Hörberatung Basel

Nadelberg 13

Tel. 061 261 08 80

Bern, /nfer/aäen

Wenger Hörgeräte-Akustik
Neuengasse 21

Tel. 031 312 04 06

Langenthal ßurgdorf,
Oensingen

Kohler Akustik
Tel. 062 922 80 22

O/fen

Optima Hörberatung
Solothurnerstrasse 7

Tel. 062 213 87 20

Zug
Hörberatung Born AG

Alpenstrasse 15

Tel. 041 729 70 80

Bahn frei für Dualine

Digital, dem ersten

100% digitalen und

vollautomatischen

Hörgerät, welches

in der Schweiz ent-

wickelt wurde. Als

Weltpremiere verfügt

es über den digitalen

Lautheitsregler DLC

(Digital Loudness

Control). Diese Eigen-

schaffen erlauben

noch individuellere

Einstellmöglichkeiten.

Entdecken auch Sie

m/t Dua//ne D/g/fa/

neue K/ang/»or/zonte.

Fragen Sie //iren
Hörgeräteakustiker;

St. Ga//en, Rorschach

Hörberatung
Blumer, Roth AG

Frongartenstrasse 8

Tel. 071 222 22 03

Sarnen
Hoch Optik + Akustik

Bahnhofplatz 6

Tel. 041 666 77 66
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